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permanente Austausch mit Freunden und Bekannten

ständig auf dem Laufenden sein, was in Schule, Clique 
und Sportverein gerade passiert 

über Soziale Netzwerkplattformen mit Freunden 
kommunizieren

Das Handy garantiert somit eine kontinuierliche Ver-
bindung zum Freundeskreis und bietet durch seine 
Multifunktionalität zusätzliche Anwen-
dungsmöglichkeiten wie z.B. Fotografieren, Online-
Preisvergleich, Musik hören etc.  



Android ist sowohl ein Betriebssystem 
als auch eine Software-Plattform für 
mobile Geräte wie Smartphones, 
Mobiltelefone, Netbooks und Tablets
Bei Android handelt es sich um freie 
Software, die quelloffen entwickelt 
wird.



Windows Phone
ist ein Betriebssystem für Smartphones, das 
von Microsoft entwickelt wurde. Es nutzt die 
Benutzeroberfläche „Modern UI“ und ist nach 
der im Februar 2011 angekündigten Allianz 
zwischen Microsoft und Nokia das bevorzugte 
Betriebssystem auf Nokia-Smartphones.



Iphone 

Das iPhone ist eine Smartphone-Reihe von 
Apple, die 2007 gestartet wurde.



Ein Tablet-Computer (englisch tablet ‚Schreibtafel‘, US-
engl. tablet ‚Notizblock‘) oder Tablet-PC ist ein tragbarer, 
flacher Computer in besonders leichter Ausführung mit 
einem Touchscreen-Display, anders als beim Notebook 
ohne ausklappbare Tastatur. Aufgrund der leichten 
Bauart und dem berührungsempfindlichen Bildschirm 
zeichnen sich Tablet-PCs durch eine einfache 
Handhabung aus. Die Geräte ähneln in Leistungsumfang, 
Bedienung und Form modernen Smartphones.

http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Amerikanisches_Englisch




Wann entstehen Kosten?

Bilder von NASCO



Achtung, Abzocke!

 Mehrwertdienste per SMS: Abo mit „Stopp“ 
abbestellen 

 SMS-Mehrwertdienste vom Mobilfunkbetreiber sperren
lassen

 Achtung vor leeren Nachrichten, verlockenden 
Angeboten oder Flirt-Messages: 
Nie zurückrufen (Kostenfalle)! 
Die Nummer kann weitergeleitet sein!
Keine Links klicken!

 Generell gilt: Vorsicht bei Gratis-Angeboten – auch im 
Internet hat niemand etwas zu verschenke!!

CC by TheLightworks



Apps

Intransparente

Kosten

In-App-

Einkäufe

Werbung

(unerwünschte) 

Kontaktaufnahme



In-App-Produkte
4,99 € bis 99,99 € pro 
Artikel





Drittanbietersperre aktivieren!





Bei Windows lassen sich In-App-Käufe über das 
Einrichten der Kinderecke verhindern. Mithilfe dieser 
Schutzeinstellungen, können Eltern dort die 
Anwendungen freigeben, auf die ihr Kind Zugriff haben darf. 
Es ist dann eben nicht mehr möglich, In-App-Käufe zu tätigen.

http://www.windowsphone.com/de-de/how-to/wp8/basics/set-up-kids-corner






Drittanbietersperre kostenfrei von seinem 
Netzbetreiber einfordern.







WhatsApp 



WhatsApp – was tun bei 
Nummernwechsel?

 Dein WhatsApp-Account ist mit deiner Handynummer verknüpft.

 Neue Nummer? Unbedingt den Account mit der alten Handynummer löschen! 
Ansonsten kann es passieren, dass ein/e andere/r unerlaubten Zugang zu deinem 
WhatsApp-Konto erhält!

 Funktion „Nummer ändern“ in WhatsApp nützen! Der mit der alten Nummer 
verbundene Account, wird gelöscht und die Account-Infos, Gruppen und 
Einstellungen zur neuen Telefonnummer migriert.

iPhone Android



Wer kann das sehen? 

Standardmäßig sehen alle WhatsApp - Kontakte bzw. alle, die deine 

Handynummer haben, wann du zuletzt online warst, welches Profilbild  und 

welchen Status du eingestellt hast.

Whatsapp -> Einstellungen  ->Account -> Datenschutz



Autodownload





• Welche Gruppen haben wir?
• Warum wurden diese Gruppen gegründet?
• Wer ist für welche Gruppen verantwortlich?
• Welche Regeln haben wir bisher? Welche sollten wir noch haben?
• Sollen gemeinsam Moderatoren festgelegt werden?
• Gibt es Zeiten (z. B. nachts), zu denen nichts an die Gruppe geschrieben werden soll?
• Was tun, wenn ich bemerke, dass jemand fertiggemacht wird?
• Welche Einstellungen helfen beim „Anti-Stress-Management“? Handy nachts 

ausschalten, Gruppe stumm schalten?











Bei „Quizduell“ muss man dagegen (bisher) nur einmal zahlen, 
wenn man die nervigen Werbe-Einblendungen zwischen den 
Fragerunden und ein paar Sekunden Wartezeit loswerden will.



Warum will man immer weiter spielen?

 Was all diese Spiele gemeinsam haben: Sie arbeiten mit Spielmechaniken, die das 
Belohnungssystemen im menschlichen Hirn anfüttern – so das Ergebnis einer 
Studie der Universität von Columbia (USA). Für eine erfolgreiche Handlung erhalten 
wir eine schöne Animation, eine Zwischensequenz, virtuelle Gegenstände, einen 
Highscore.

Das heißt vereinfacht:

Wenn wir einmal für eine Handlung eine positive Rückmeldung erhalten, dann 
speichert das Hirn diese Information und belohnt sie mit Ausschüttung von 
Glückshormonen.
Wie beim Schokolade-Essen, kommt man davon nur schwer wieder los. Wenn man 
aber nun nicht mehr weiterspielen kann und die Glückshormone ausbleiben, reagiert 
man mit Frust – und zückt die Brieftasche, um weiterzocken zu können. 







Hast du noch die Kontrolle? Mach den Selbstcheck und teste dich! 
(Setze einen Haken, wenn der Satz auf dich zutrifft)

• Ich schaue morgens nach dem Aufwachen direkt auf mein Smartphone.
• Ich muss morgens unzählige Nachrichten aus Messengern (z. B. WhatsApp) 

lesen, die ich spätabends / nachts bekommen habe.
• Im Unterricht schaue ich immer wieder auf mein Smartphone.
• Manchmal bilde ich mir ein, dass mein Smartphone in der Tasche vibriert.
• Am Esstisch habe ich mein Handy oft in der Hand.
• Beim Lernen fällt es mir schwer, mich zu konzentrieren, weil mein 

Smartphone mich ständig ablenkt.
• Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, schauen manchmal alle nur auf 

ihr Smartphone, statt miteinander zu reden.
• Ich habe das Gefühl, dass ich auf Nachrichten immer sofort antworten muss, 

weil mein Gesprächspartner sehen kann, wenn ich eine Nachricht gelesen 
habe.

• Abends vor dem Schlafengehen beschäftige ich mich mit meinem 
Smartphone.

• Nachts werde ich oft von meinem Smartphone geweckt.



Auswertung: Wie viele Haken hast du gesetzt?

0: 
Du scheinst deine Mediennutzung komplett unter Kontrolle zu haben.

1–3: 
Die Medien nehmen manchmal Einfluss auf dein Verhalten. Denke darüber nach, 
wie du das in manchen Situationen verbessern kannst.

4–6: 
Dein Leben wird von den Medien stark beeinflusst. Pass auf, dass sie dir nicht die 
Kontrolle entreißen!

7–10: 
Du lässt dir deinen Alltag von den Medien vorschreiben. Überlege dir, wie du die 
Kontrolle zurückbekommen kannst!



Die längere Verwendung eines Smartphones ist Gift für den Rücken. Der 
sogenannte "Handy-Nacken" droht.
© Dr. Kenneth Hansraj



Verletzungen durch ständig wiederholte Bewegungen
• RSI: Repetitive Stress Injuries, also „(sich) wiederholende Stress-Verletzungen„
• RSI resultiert aus immer wiederkehrenden großen und kleinen Bewegungen, die 

Gelenke, Muskeln, Sehnen und Nerven belasten. (Daumen beim Tippen von 
Nachrichten)

Krankheiten durch unnatürliche Haltung und Krafteinwirkung
• Diese Krankheitsstörungen treten auf, wenn Menschen ihren Körper auf eine 

Weise benutzen, die physischen Stress bedeutet – etwa, wenn sie ihre 
Handgelenke beim Tippen unnatürlich stark drehen und neigen, oder sie 
dabei zu fest anspannen.

Augenkrankheiten
• Augenproblemen durch Tablets und Smartphones direkt von drei Attributen des

Displays ab: der Auflösung (und damit der Schärfe des Bildes), dem Kontrast 
(also wie hell oder dunkel Buchstaben und Bilder im Vergleich zum Hintergrund 
sind), und der Helligkeit (also wie viel Licht das Display abgibt).

Nutzen Sie Touchscreens nicht vertikal
• Vertikal benutzte Touchscreens sind rein ergonomisch im Nachteil. Vertikal 

benutzte Touchscreens sind rein ergonomisch im Nachteil.



Handy Strahlung



• Wählen Sie ein Gerät mit einem möglichst niedrigen SAR-Wert, er sollte 

nicht über 0,6 W/kg liegen

http://www.bfs.de



Individuelle Strahlenbelastung senken

Durch das eigene Verhalten kann man die Strahlenbelastung im Alltag selbst 
senken.

 Surfen im Internet und E-Mails abrufen sollten Sie möglichst nur bei gutem 
Empfang oder über WLAN. Bei WLAN ist die Sendeleistung in der Regel 
niedriger als bei den Mobilfunkstandards UMTS, GSM oder LTE.

 Rufen Sie E-Mails nur bei Bedarf manuell ab. Vermeiden Sie den Abruf von 
E-Mails, während Sie telefonieren. Wenn Sie Ihre persönliche 
Strahlenbelastung besonders gering halten möchten, schalten Sie den 
Hintergrunddatenverkehr ab.

 Wenn Sie Ihr Smartphone am Körper tragen, achten Sie auf den vom 
Hersteller angegebenen Mindestabstand. Verwenden Sie das dazu 
mitgelieferte Tragezubehör.





• Um abends zur Ruhe zu kommen, vertraut der menschliche Körper 
auch auf die Natur. Die einsetzende Dunkelheit führt zum Aufbau 
von Melatonin, das das Gefühl der Müdigkeit herbeiführt. Sind wir 
großer Helligkeit ausgesetzt, werden wir wacher

• Die LED-Bildschirme von Smartphones, Tablets oder Laptops 
strahlen besonders viel Licht mit blauen Wellenlängen aus, die von 
uns als weiß und vom Körper als besonders hell wahrgenommen 
werden. Dieses blaue Licht macht munter und hemmt den Aufbau 
von Melatonin. 

• Die Folge: Wir können abends nicht gut einschlafen

• Wissenschaft ist hier auch noch am Anfang, ob bestimmte Inhalte 
auch wach halten



Handy – Etikette 
Was gehört sich und was nicht?



Mit dem Handy in Bahn/Bus telefonieren.
Mit dem Handy Musik hören.
Mit dem Handy eine andere Person fotografieren.
Im Handy einer anderen Person stöbern wenn sie 

nicht da ist.
Das Tafelbild abfotografieren.
Mit dem Handy beim Essen beschäftigt sein.
Mit dem Handy schreiben, wenn man mit einer 

anderen Person spricht.
Mit dem Handy sich mit anderen verabreden.
Anderen aus Spaß Morddrohungen u.a zu 

senden.



Nutzung in Schule und Unterricht

 Schulen dürfen die Handynutzung zumindest unter bestimmten Bedingungen und in 
bestimmten Situationen verbieten. Das muss allerdings in einem vernünftigen Rahmen 
geschehen. Ganz überwiegend als unzulässig betrachtet werden dagegen Verbote, die 
darüber hinausgehen und etwa schon das bloße Mitführen eines Handys untersagen.

 Lehrer dürfen Handys einziehen – muss gereglt sein wie die Handys zurückkommen.

 Gegen den Willen des Betroffenen dürfen Lehrer Handys – wie auch andere Sachen eines 
Schülers – nicht durchsuchen. Hier gelten die allgemeinen rechtsstaatlichen Hürden der 
Strafprozessordnung, nach der nur die Staatsanwaltschaft Einsicht in gespeicherte Daten 
auf dem Handy nehmen darf. 

 Auch Polizeibeamte dürfen das nur mit entsprechender Anordnung oder der Einwilligung 
des Betroffenen. 

 Lehrer dürfen Schüler also lediglich ohne Zwang dazu auffordern, das Handy oder Inhalte 
darauf vorzuzeigen



Regeln

 Während der Unterrichtsstunden müssen Handys ausgeschaltet sein. Sie sollten sicher 
in Taschen verstaut sein und dürfen nicht offen auf der Bank liegen. Mit Handys darf 
auch nicht während des Unterrichts hantiert werden („Ich wollte ja nur nachschauen, 
wie spät es ist usw…).

Ein Handy, das während des Unterrichts klingelt oder mit dem hantiert wird, wird vom 
Lehrer „eingezogen“. Es kann nach der ?. Stunde aus dem Sekretariat oder beim 
Schulleiter wieder abgeholt werden.

 Mit vielen Handys können auch Fotos oder Videos gemacht werden. Dies darf nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung der abgebildeten Personen geschehen und 
selbstverständlich nur außerhalb der Unterrichtsstunden. Das gilt für Schüler wie für 
Lehrkräfte. Wer Bilder oder Videos von Schülern oder Lehrern ohne deren Erlaubnis (im 
Zweifelsfalle muss eine schriftliche Erlaubnis nachgewiesen werden) ins Internet stellt, 
kann sich strafbar machen. Er verletzt nämlich deren Persönlichkeitsrechte, zu denen 
auch das Recht am eigenen Bild gehört.

Wer Fotos von Mitschülern/innen oder Lehrkräften ohne deren Erlaubnis macht und z. B. 
im Internet veröffentlicht, verletzt deren Persönlichkeitsrechte und muss neben 
juristischen Schritten auch mit einer Schulstrafe rechnen.



Gefahr im Straßenverkehr
• Einer Schätzung des Allgemeinen Deutschen Automobil-Club 

zufolge ereignen sich mittlerweile über 10% aller Verkehrsunfälle 
aufgrund der Nutzung von Smartphones und Handys. 

• Hier stechen vor allem die jungen Nutzer hervor. So schreibt 
jeder Vierte zwischen 18 und 24 Jahren am Steuer 
Kurznachrichten. Das Bedienen von Navigations-Apps und 
anderer Dienste kommt noch hinzu.

• Das Bedienen des Handys ist nicht nur am Steuer eines Autos, sondern auch auf dem 
Fahrrad verboten. Wer also beim Telefonieren, Fotografieren oder Tippen am Lenker 
erwischt wird, dem droht eine Strafe in Höhe von 25€.



Extra Gehwege für Smartphone-Nutzer





Fotos: Wer darf was?

Cc by pixabay.com



Snapchat
Zehn Sekunden lange Videoclips und 
Voicemails können kreiert sowie Selfies auf 
viele verschiedene Arten bearbeitet werden. 
Das Ganze können Nutzer dann ihren 
Freunden schicken. Das Besondere: Alles 
verschwindet nach höchstens zehn 
Sekunden wieder. Und sollte der 
Gesprächspartner einen Screenshot machen, 
wird es dem Absender angezeigt.

"Snapchat Stories„ - können mehrere Bilder und Videos in einer Abfolge 
aneinandergereiht und damit eine Geschichte erzählt werden. Diese ist 
dann 24 Stunden lang für bestimmte Personen einsehbar und danach 
ebenfalls verschwunden. 

100 Millionen Snapchat-Nutzer erstellen täglich sieben 
Milliarden Video-Clips



13 Gigabyte private Fotos im Umlauf

Im Oktober 2014 ist ein Archiv mit rund 200.000 privaten Bildern 
aufgetaucht, welches bei gehackten Webservern, bei Sharehostern 
und Bittorrent-Webseiten hochgeladen wurde. Die Fotos stammen 
ausnahmslos von Snapchat-Anwendern, viele sind Nacktfotos 
Minderjähriger. Somit handelt es sich beim Großteil der Bilder um 
kinderpornografisches Material.

Bei über 100 Millionen aktiven Nutzern, von denen etwa die 
Hälfte zwischen 13 und 17 Jahren alt sind, fallen tagtäglich 
unzählige Fotos an, die leider nicht wie versprochen automatisch 
von den eigenen Geräten entfernt werden. 









• Bei der Eröffnung des Profils ist darauf zu achten, dass der Nickname 
keine Hinweise auf die Personalien des Nutzers gibt

Nur Personen annehmen, die ich kenne

Was viele nicht wissen: Hat man einen 
Kontakt einmal zugelassen, so wird man diesen 
so gut wie nicht mehr los. Auch wenn man 
diesen blockt, so kann einem diese Person 
weiterhin markieren, über Freunde meine 
Beiträge sehen, etc. 
Es ist bei Instagram noch wichtiger ist, dass 
man erst überprüft, wer da mit einem 
befreundet sein will. Unbekannte sind 
grundsätzlich abzulehnen.



Ortungsfunktion ausschalten

 Leider verraten viele mit Instagram wo sie wohnen, wo sie sich gerade 
aufhalten und wo sie sich normalerweise so bewegen. Grund dafür ist, 
dass sie die Fotos mit der Ortungsfunktion des Handys koppeln. 

Bilder kritisch auswählen …

 eine gute Bildauswahl eigentlich das A und O ist. Fragen, die gestellt 
werden sollten:
 Verrate ich mit dem Foto wo ich wohne oder zur Schule gehe?
 Verrate ich etwas über meine Familie oder meine Freunde?
 Könnte das meinen Eltern oder meinen Freunden nicht gefallen?
 Was würde meine Lehrerin zu diesem Beitrag denken?





Youtuber an den Werbeeinnahmen beteiligt, die YouTube/Google mit 
vorgeschalteten Werbeclips oder InVideoAnzeigen in ihren Videos verdient. 
Google behält direkt 45 Prozent des Geldes ein, die übrigen 55 Prozent landen 
beim Videomacher.

 Pro 1.000 Klicks verdient man rund 1 Euro.

• Videowerbung als Haupteinnahmequelle
• Produktplatzierungen 
• Werbung in der Videobeschreibung

Let’s Player, die in ihren Videos Games spielen, ebenfalls 
sehr häufig Werbung. Mit Hinweisen wie „Dieses 
Equipment benutzen wir“ oder „Hier hosten wir den Server“
verlinken sie entsprechende Produkte oder Anbieter. 

• Sache mit den T-Shirts

Von allen YouTubern weltweit kann weniger als ein (!) 
Prozent davon leben.



Selfie

Selfies fuer mehr Selbstbewusstsein extra 3 NDR.wmv


Selfie



Heute auf Facebook, morgen nackt auf 
Pornoseiten – Risiko Sexting

Die britische Internet Watch Foundation (IWF) hat 
untersucht, was mit freizügigen Bildern passiert, die 
Jugendliche ins Internet stellen. Das erschreckende 
Ergebnis: 88 Prozent der im Rahmen der Studie 
beobachteten Fotos und Videos wurden von ihrem 
ursprünglichen Platz gestohlen und meist auf Sexwebsites 
hochgeladen.



www.netzverweis.de

http://www.netzvervweis.de/




• Minderjährigkeit schützt nicht vor Strafe. Rechtskräftiges 
Urteil ist 30 Jahr vollstreckbar

Wenn  das  Strafrecht noch nicht greift, kann aber zivilrechtlich 
bis zu einem Urteil vorgegangen werden.

Der juristische Werkzeugkasten des Zivilrechts

Informelle Aufforderung durch das Opfer
Abmahnung
Die Unterlassungsklage
Die einstweilige Verfügung



Strafunmündigkeit schützt vor Schmerzensgeld nicht. 

Das Landgericht Memmingen verurteilte den Schüler zur Zahlung eines 
Schmerzensgeldes und folgte außerdem der Klage auf Unterlassung.  
Für eine Zuwiderhandlung setzte das Gericht ein Ordnungsgeld in Höhe von 
250.000 Euro fest.
Das Urteil (Az.: 21 O 1761/13) fällten die Richter am 3. Februar 2015.

Der Fall: Drastische Beleidigungen führen zur Psychotherapie

Ein Schüler schickte einen Mitschüler mehrere E-Mails, in denen er vulgäre 
Beleidigungen von sich gab. Zusätzlich richtete er bei Facebook eine Seite unter dem 
Namen seines Opfers ein, auf der er verletzende Inhalte postete. 
Unter anderem wurde das Opfer in vulgärer Form als Pädophiler bezeichnet  und u. a. 
behauptet, er wöge 100 Tonnen,  ihm wüchsen Brüste und er sei homosexuell.
Das Opfer litt unter dem Cyber-Mobbing so stark, dass es in stationäre 
psychotherapeutische Behandlung musste. 
Die Eltern ließen die Facebookseite schließen, zogen aber für ihren Sohn vor Gericht, 
nachdem der Täter keine Unterlassungserklärung abgeben wollte.

https://www.justiz.bayern.de/gericht/lg/mm/


Trotz Alters Strafunmündigkeit nicht gegeben

Obwohl er zum Tatzeitpunkt noch keine 14 Jahre und damit strafunmündig war, sei 
aber - auch durch eine Sensibilisierung im Unterricht - die erforderliche Einsicht 
und intellektuelle Fähigkeit gegeben gewesen, sich der Gefährlichkeit seines 
Handels und über dessen Folgen bewusst zu sein. 

Die Richter werteten die Handlungen als massiven Eingriff in das 
Persönlichkeitsrecht des Opfers. Da der Täter jedoch noch Kind ist und als Schüler 
Schwierigkeiten haben dürfte, eine Strafe zu zahlen, legten die Richter diese trotz 
der vorsätzlichen Handlung auf 1.500 Euro fest. Hinzu kommen Prozesskosten in 
fünfstelliger Höhe sowie außergerichtliche Anwaltskosten des Klägers. 

Im Wiederholungsfall droht zudem ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro.



Gericht: Schmerzensgeld wegen Verbreitung von Nacktbildern über 
WhatsApp 

Der 13-jährige Gymnasiast verglich sich mit seiner jetzigen Ex-Freundin vor dem 
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg auf eine Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 
1837 Euro, wovon er 500 Euro durch eigenen Verdienst erwirtschaften sollte. Opfer und 
Täter einigten sich zudem darauf, dass ihm 500 Euro erlassen werden sollten, wenn er die 
anderen Beträge fristgerecht zahlt (Urteil vom 15.01.2015, 239 C 225/14).

Das Gericht wies darauf hin, dass „die Weiterverbreitung der Bilder durch den Beklagten 
[…] aufgrund der einschneidenden Wirkung auf die Lebensführung und die Entwicklung 
der jugendlichen Klägerin eine Entschädigung in Geld zur Genugtuung unabweisbar"
macht. Die Schülerin dürfte sich laut Gericht durch die Verbreitung der Nacktbilder "an 
den Pranger gestellt fühlen und die Situation insgesamt als ausgesprochen peinlich 
empfunden haben“.

Der Junge hätte die Konsequenzen seines Handelns „aufgrund der heute in der Regel 
umfangreichen Erfahrung von Jugendlichen im Umgang mit Sozialnetzwerken, mit 
Medien und deren Gefahren“ auch erkennen müssen.



Vorbild sein 

Leben Sie jenen Umgang mit dem Handy vor, den Sie 
auch von Kindern und Jugendlichen erwarten. Wenn Sie 
selbst sich auch an die Verhaltensvereinbarungen 
halten, ist es wahrscheinlicher, dass es auch Kinder und 
Jugendliche es tun werden. 



Bewusste Nutzung 

Das Handy ist ein ausgezeichnetes Medium zur 
Kommunikation und hat viele nützliche Unterhaltungs‐, 
aber auch Organisationsfunktionen. 

Ermutigen Sie Kinder und Jugendliche, das Handy aber 
bewusst zu nutzen. Dazu gehören auch handyfreie 
Zeiten, z.B. während der Erledigung der Hausaufgaben 
(Tipp: „Handyfasten“). 



Kreative Nutzung 

Nutzen Sie das Handy als kreatives Lern‐ und Unterrichtsmedium! 
Setzen Sie sich mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten wie 
z.B. Nutzung von Lern‐Apps, Online‐Recherche, Geo‐Caching oder 
Videodreh auseinander. 















Aufgaben per QR Code? Geburtstagsgrüße? …

http://goqr.me/de/



http://jugendmedienschutz.bildung.hessen.de
/lehrer/unterrichtsmaterial/index.html













Jugendschutz-Apps





Die App ist ein Browser, mit 
dem nur auf den von 
Medienpädagogen geprüften 
Webseiten derfragFINN-
Whitelist gesurft werden kann. 

Mithilfe der Suchmaschine 
können Kinder für sie 
geeignete Internetinhalte 
schnell auffinden. 



• Mit der Vodafone Child Protect können 
Eltern Kontakte festlegen, mit denen ihre 
Kinder per Anruf oder SMS 
kommunizieren können. 

• Funktionen wie Kamera, Internet oder 
Bluetooth können je nach Alter des 
Kindes freigegeben oder unterdrückt 
werden. 

• Eltern können auch Zeitfenster festlegen, 
in denen die Nutzung freigegeben wird. 
Auch die Installation von neuen Apps 
kann mit Vodafone Child Protect 
unterdrückt werden.



• Mit der Surfgarten App können Eltern ihren 
Nachwuchs vor unpassenden Angeboten 
schützen. Je nach Altersstufe werden 
automatisch entsprechende Filter gesetzt, 
die den Aufruf von Inhalten, die nicht kind-
oder altersgerecht sind, verhindern. 

• Eltern können dagegen frei surfen. Die 
kostenlose Surfgarten App ist für iPhone, 
iPod Touch und iPad ab iOS-Version 5.0 
verfügbar.


















